
 

 

 

 

Sehr geehrtes Betriebsratsmitglied,  

 

hiermit möchten wir Sie zu nachfolgender Grundlagenschulung einladen:  

 

„Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, insbesondere Videoüberwachung und gerichtliche 

Beweisverwertungsverbote“ 

Veranstaltungstag:   25.04.2023 

 

Begrüßungsimbiss:   10:00 Uhr  
Veranstaltungsbeginn:   10:30 Uhr  
Mittagspause:    12:00 Uhr  
Kaffeepause:    14:15 Uhr  
Veranstaltungsende:   16:00 Uhr  
 
Referent:  Herr Dr. Steffen Hrubesch, Vorsitzender Richter am Arbeitsgericht 

Heilbronn  

Veranstaltungsort:   Centro Park Hotel Stuttgart, Kreuzbrunnenstraße 103,  

73760 Ostfildern  

 

Durch unser Seminarangebot erhalten Sie eine neutrale und objektive Schulung in den oben 

aufgeführten betriebsverfassungsrechtlichen Angelegenheiten.  

Wir konnten mit dem o.g. Referenten erneut einen erfahrenen Arbeitsrichter für unsere Schulung 

gewinnen. Sie erhalten Kenntnisse und Fähigkeiten damit unmittelbar „aus erster Hand“. 

Gegenstand des Seminars sind die sozialen Angelegenheiten nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz, 

mit dem Schwerpunkt Videoüberwachung und gerichtliche Beweisverwertungsverbote. 

Bitte bringen Sie zur Veranstaltung einen Gesetzestext mit. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Alexander Stöhr 

Rechtsanwalt (synd.) & Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Stv. Hauptgeschäftsführer & Leiter Recht und Betriebspraxis 


